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Satzung des 

Taekwondo Verein Tangun Brandis e.V. 

 

 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr  

 

1) Der am 07.05.2014 gegründete Verein führt den Namen "Taekwondo Verein Tangun Brandis e.V."  

und hat seinen Sitz in Brandis. Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Leipzig eingetragen.  

 

2) Der Verein ist Mitglied im 

a) Kreissportbund Landkreis Leipzig e.V./ Landessportbund Sachsen e.V.  

b) Taekwondo Union Sachsen e.V./ Deutsche Taekwondo Union e.V.  

Der Verein erkennt die Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der Verbände nach 

Absatz 2) als verbindlich an.  

Um die Durchführung der Vereinsaufgaben zu ermöglichen, kann der Vorstand den Eintritt und 

Austritt zu den Fachverbänden beschließen.  

 

3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck und Ziele des Vereins  

 

1) Der Verein erstrebt den Zusammenschluss aller an der Sportart Interessierten. Er ist rein ideeller 

Natur und setzt sich für die Förderung des Sports, der Erziehung und der geistig-körperlichen 

Entwicklung der Persönlichkeit ein.  

 

2) Der Zweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

a) die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen in der Sportart Taekwondo 

b) entsprechende Organisation eines geordneten Sport-, Übungs- und Kursbetriebes 

c) die Durchführung eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes 

d) die Teilnahme an sportspezifischen und auch übergreifenden Sport- und 

Vereinsveranstaltungen 

e) die Beteiligung an Turnieren und Vorführungen, sportlichen Wettkämpfen 

f) die Durchführung von allgemeinen Jugendveranstaltungen und -maßnahmen 

g) Aus-/Weiterbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern, Trainern und 

Helfern 

h) die Beteiligung an Kooperationen, Sportgemeinschaften 

i) Maßnahmen und Veranstaltungen zur Erhaltung und Förderung des körperlichen, seelischen 

und geistigen Wohlbefindens 

j) der Anschaffung und Erneuerung der für den Sport notwendigen Materialien 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit  

 

1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung und zwar durch Ausübung des 

Sports. 

 

2) Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Alle Mittel des 

Vereins dürfen nur zu satzungsgemäßen Zwecken verwendet werden.  

 

3) Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell neutral.  

 

4) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch 

Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung 

begünstigt werden.  
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5) Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des Wertes eines 

Anteils am Vereinsvermögen.  

 

§ 4 Mitgliedschaft 

 

1) Der Verein besteht aus: 

a) aktiven Mitgliedern 

b) Ehrenmitgliedern 

c) ruhenden Mitgliedern 

 

2) Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die sämtliche Angebote des Vereins im Rahmen der 

bestehenden Ordnungen nutzen können.  

 

3) Durch die Mitgliederversammlung können Personen, die sich um den Verein besonders verdient 

gemacht haben, mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten zu Ehrenmitgliedern 

ernannt werden. Ehrenmitglieder werden auf bis zum Widerruf durch die Mitgliederversammlung 

mit einfacher Mehrheit ernannt. Sie besitzen Stimmrecht und sind von der Entrichtung von 

Beiträgen befreit. 

 

4) Ruhende Mitgliedschaft kann auf Antrag des Mitgliedes durch den Vorstand erteilt werden bei 

folgenden vorliegenden Gründen:  

a) Schwangerschaft /Elternzeit 

b) Auslandsaufenthalt 

c) Krankheit von mehr als 3 Monaten  

 

§ 5 Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft  

 

1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.  

 

2) Die Mitgliedschaft ist schriftlich, unter Anerkennung der Vereinssatzung und der Ordnungen in 

der jeweils gültigen Fassung, zu beantragen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Eine 

Ablehnung braucht nicht begründet zu werden. Bei Aufnahmeanträgen Minderjähriger ist die 

schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich.  

 

3) Die Mitgliedschaft endet:  

a) durch Austritt aus dem Verein (Kündigung)  

b) durch Ausschluss aus dem Verein  

c) durch Tod  

d) durch Auflösung des Vereins  

 

4) Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 

Vorstand. Der Austritt ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten zulässig. Zur 

Einhaltung der Frist ist ein rechtzeitiger Zugang der Austrittserklärung erforderlich, spätestens am 

letzten Kalendertag des Monats.  

 

5) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem  

Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, 

insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon unberührt. Vereinseigene  

Gegenstände sind dem Verein herauszugeben oder wertmäßig abzugelten. Dem austretenden 

Mitglied steht kein Anspruch auf Rückzahlung überzahlter Beiträge zu.  

 

§ 6 Ausschluss aus dem Verein  

 

1) Ein Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied  

a) trotz schriftlicher Mahnung seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt 

b) grobe Verstöße gegen die Satzung und Ordnungen begeht 
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c) in grober Weise den Interessen des Vereins und seiner Ziele zuwiderhandelt 

 

2) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand auf Antrag. Zur Antragstellung ist jedes Mitglied 

berechtigt.  

 

3) Der Antrag auf Ausschluss ist dem betreffenden Mitglied samt Begründung zuzuleiten. Das 

betroffene Mitglied wird aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei Wochen zu dem  

Antrag auf Ausschluss Stellung zu nehmen. Nach Ablauf der Frist ist vom Vorstand unter 

Berücksichtigung einer zugegangenen Stellungnahme des betroffenen Mitglieds über  

den Antrag zu entscheiden.  

 

4) Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit.  

 

5) Der Ausschließungsbeschluss wird mit Bekanntgabe an das betroffene Mitglied wirksam.  

 

6) Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich mit Gründen mittels eingeschriebenen Briefes 

mitzuteilen. 

 

7) Gegen den Ausschließungsbeschluss steht dem betroffenen Mitglied das Rechtsmittel der 

Beschwerde an die Mitgliederversammlung zu. Diese ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen 

ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses schriftlich an den Vorstand zu richten. Sie ist zu 

begründen. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.  

 

8) Über die Beschwerde entscheidet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung.  

 

9) Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt.  

 

§ 7 Mitgliedsbeiträge 

 

1) Der Verein erhebt Mitgliedsbeiträge. Er kann Aufnahmegebühren und außerordentliche Beiträge 

in Form von Umlagen festsetzen. Umlagen können festgesetzt werden, sofern dies zur 

Bewältigung besonderer durch den Vereinszweck gedeckter Vorhaben erforderlich ist. 

 

2) Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebühren und Umlagen werden von der Mitgliederversammlung 

festgelegt. Die weiteren Modalitäten regelt die Finanz- und Beitragsordnung, die von der 

Mitgliederversammlung verabschiedet wird. 

 

3) Der Vorstand wird ermächtigt, Beiträge auf begründeten Antrag zu stunden, zu ermäßigen oder zu 

erlassen. 

 

§ 8 Rechte und Pflichten 

 

1) Die Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes an den Veranstaltungen des 

Vereins teilzunehmen. 

 

2) Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich entsprechend der Satzung, den weiteren Ordnungen des 

Vereins sowie den Beschlüssen der Mitgliederversammlung zu verhalten. Die Mitglieder sind zur 

gegenseitigen Rücksichtnahme und Kameradschaft verpflichtet.  

 

3) Kinder bis zum 7. Lebensjahr und andere Personen, die als geschäftsunfähig im Sinne der 

Regelungen des BGB gelten, können ihre Mitgliederrechte nicht persönlich ausüben. Diese 

werden durch ihre gesetzlichen Vertreter wahrgenommen. 

 

4) Kinder und Jugendliche zwischen dem 7. und 18. Lebensjahr üben ihre Mitgliederrechte im 

Verein persönlich aus. Ihre gesetzlichen Vertreter sind dagegen von der Wahrnehmung 

ausgeschlossen. 
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5) Mitglieder bis zum 16. Lebensjahr sind jedoch vom Stimmrecht in der Mitgliederversammlung 

ausgeschlossen. Das Stimmrecht kann jedoch von der Jugendversammlung im vollen Umfang 

ausgeübt werden. 

 

§ 9 Vereinsorgane  

 

1) Organe des Vereins sind:  

a) die Mitgliederversammlung  

b) der Vorstand (Gesamtvorstand und Vorstand gem. § 26 BGB) 

c) die Jugendversammlung 

 

§ 10 Vergütung der Organmitglieder, Aufwendungsersatz  

 

1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt, soweit nicht diese 

Satzung etwas anderes bestimmt.  

 

2) Die Mitgliederversammlung kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 

Verhältnisse und der Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Organämter entgeltlich auf der 

Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalierten 

Aufwandsentschädigung ausgeübt werden. Für die Entscheidung über Vertragsbeginn, 

Vertragsinhalte und Vertragsende ist der geschäftsführende Vorstand zuständig.  

 

3) Ehrenamtspauschale und Übungsleiterpauschale: 

a) Dem Vorstand steht für seine ehrenamtliche Tätigkeit im Verein eine monatliche 

Aufwandsentschädigung zu, die jedoch nicht die nach § 3 Nr. 26 a EStG festgesetzte Grenze 

übersteigen darf. 

b) Der Vorstand kann durch Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten 

Übungsleiterpauschalen festsetzen. Diese überschreiten jedoch nicht die nach § 3 Nr. 26 EStG 

festgesetzte Grenze. 

 

4) Amtsträger und Mitglieder des Vereins haben einen Anspruch auf Aufwendungsersatz nach § 670 

BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. 

Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto und Telefonkosten. Die Erstattung 

setzt die vorherige Auftragserteilung durch den Vorstand voraus und erfolgt nur in dem Umfang 

und in der Höhe, wie sie durch die gesetzlichen Vorschriften als steuerfrei anerkannt ist. 

 

§ 11 Die Mitgliederversammlung  

 

1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Die wichtigste 

Mitgliederversammlung ist die Hauptversammlung. Diese ist zuständig für: 

a) Entgegennahme der Berichte des Vorstandes 

b) Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer 

c)  Entlastung und Wahl des Vorstandes 

d)  Wahl der Kassenprüfer 

e)  Festsetzung von Beiträgen und Umlagen sowie deren Fälligkeiten 

f)  Genehmigung des Haushaltsplanes 

g)  Satzungsänderungen 

h)  Beschlussfassung über Anträge 

i)  Ernennung/Abberufung von Ehrenmitgliedern 

j)  Auflösung des Vereins 

 

2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt, möglichst in den ersten drei 

Monaten des Kalenderjahres. 
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3) Die Einberufung von Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vorstand mittels schriftlicher 

Einladung. Mitglieder, die eine E-Mail-Adresse beim Vorstand hinterlegt haben, bekommen die 

Einladung mittels elektronischer Post.
 
Für den Nachweis der frist- und ordnungsgemäßen 

Einladung reicht die Absendung der Einladung an die dem Verein zuletzt bekannte Adresse aus.  

Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von 

mindestens drei Wochen liegen. Mit der schriftlichen Einberufung der Mitgliederversammlung ist 

die Tagesordnung mitzuteilen. Anträge auf Satzungsänderungen
 
müssen bei der Bekanntgabe der 

Tagesordnung wörtlich mitgeteilt werden. 

 

3) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten nicht als abgegebene Stimmen; Stimmengleichheit 

bedeutet Ablehnung. Satzungsänderungen, Änderungen des Vereinszwecks oder Auflösung des 

Vereins erfordern eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.  

 

4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem anderen 

Mitglied des Vorstandes geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die 

Versammlung den Leiter. Der Versammlungsleiter bestimmt den Protokollführer.  

 

5) Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf geheime 

Abstimmung gestellt wird, entscheidet darüber die Mitgliederversammlung. Eine geheime 

Abstimmung ist durchzuführen, wenn dies von mindestens 1/5 der erschienen Stimmberechtigten 

verlangt wird.  

 

6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.  

 

7) Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 16. Lebensjahres in der Mitgliederversammlung ein 

Stimmrecht. Wählbar ist jedes Mitglied mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Jedes 

stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. 

 

8) Jedes stimmberechtigte Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der 

Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten  

nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Anträge auf Satzungsänderungen und 

Änderungen des Vereinszwecks sind den Mitgliedern nach Ablauf der Antragsfrist zu übersenden. 

Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung 

entsprechend zu ergänzen.  

 

9) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss vom Vorstand einberufen werden, wenn das 

Vereinsinteresse es erfordert oder wenn mindesten 20% der Mitglieder die Einberufung schriftlich 

und unter Angabe des Zwecks und der Gründe fordern. 

 

§ 12 Der Vorstand  

 

1) Der Gesamtvorstand besteht aus:  

a) dem Vorsitzenden  

b) dem Stellvertreter  

c) dem Schatzmeister 

d) dem Jugendwart 

 

2) Der Jugendwart wird durch die jugendlichen Mitglieder gewählt und durch die 

Mitgliederversammlung bestätigt. Die Jugend des Vereins führt und verwaltet sich selbständig 

und entscheidet über die Verwendung der ihr zufließenden Mittel in eigener Zuständigkeit. Die 

Jugend gibt sich eine eigene Ordnung. Die Jugendordnung regelt die Belange der Jugend des 

Vereins. 
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3) Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. bei dessen Abwesenheit seines Stellvertreters. Der 

Vorstand ordnet und überwacht die Angelegenheiten des Vereins und berichtet der 

Mitgliederversammlung über seine Tätigkeit. Der Vorstand kann verbindliche Ordnungen 

erlassen. 

 

4) Vorstand im Sinne § 26 BGB sind: 

a) der Vorsitzende 

b) der Stellvertreter 

c) der Schatzmeister 

Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein durch zwei der vorstehend genannten 

Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. 

 

5) Die Mitglieder des Vorstandes werden für jeweils drei Jahre gewählt. Sie bleiben im Amt, bis ein 

neuer Vorstand gewählt ist. Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur 

Wahl des Amtes vorher schriftlich erklärt haben. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig 

aus, so ergänzt sich der Vorstand selbst. Beim Ausscheiden von mehr als zwei 

Vorstandsmitgliedern ist eine Mitgliederversammlung einzuberufen und es sind Neuwahlen 

durchzuführen.  

 

6) Beschlüsse des geschäftsführenden Vorstandes sind zu protokollieren.  

 

§ 13 Vereinsjugend 

 
1) Die Jugend des Vereins ist die Gemeinschaft aller Mitglieder bis zur Vollendung des 24. 

Lebensjahres und ist zuständig für alle Jugendangelegenheiten des Vereins.  

 

2) Die Jugend des Vereins führt und verwaltet sich selbständig und entscheidet über die ihr durch den 

Haushalt des Vereins zufließenden Mittel.  

 

3) Organe der Vereinsjugend sind:  

a) der Jugendwart  

b) die Jugendversammlung 

Der Jugendwart ist Mitglied des Gesamtvorstandes.  

 

4) Das Nähere regelt die Jugendordnung, die von der Jugendversammlung des Vereins beschlossen 

wird. Die Jugendordnung darf den Vorgaben dieser Satzung nicht widersprechen. Im Zweifelsfall 

gelten die Regelungen dieser Satzung.  

 

§ 14 Kassenprüfer  

 

1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen.  

 

2) Die Amtszeit der Kassenprüfer entspricht der des Vorstandes. Die Wiederwahl für eine weitere 

Amtszeit ist zulässig.  

 

3) Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, 

Buchungsunterlagen und Belegen. Sie erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und 

beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Schatzmeisters 

und des übrigen Vorstandes.  

 

§ 15 Vereinsordnungen  

 

1) Der Vorstand ist ermächtigt durch Beschluss folgende Ordnungen zu erlassen:  

a) Finanz- und Beitragsordnung  
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b) weitere Verordnungen im Sinne des Vereins.  

Die Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung.  

 

§ 16 Haftung des Vereins  

 

1) Ehrenamtlich Tätige, Organ- oder Amtsträger sowie Mitglieder des Vereins, deren Vergütung die 

Ehrenamtspauschale entsprechend § 3 Nr. 26 a EStG im Jahr nicht übersteigt, haften für Schäden, 

die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, gegenüber dem Verein und seinen 

Mitgliedern, entsprechend § 31 a und b BGB nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

 

2) Der Verein haftet gegenüber seinen Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig 

verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei Benutzung von Anlagen 

oder Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden 

nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 

 

§ 17 Auflösung 

  

1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. 

 

2) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. 

 

3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

nach Beendigung der Liquidatoren vorhandene Vereinsvermögen an den Kreissportbund 

Landkreis Leipzig e.V., der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige oder 

kirchliche Zwecke zu verwenden hat.  

 

4) Im Falle einer Fusion mit einem anderen Verein, fällt das Vermögen nach Vereinsauflösung an 

den neu entstehenden Fusionsverein bzw. den aufnehmenden Verein, der es ausschließlich und 

unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  

 

§ 18 Gültigkeit dieser Satzung  

 

1) Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 27.06.2019 geändert und neugefasst.  

 

2) Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

 

3) Alle bisherigen Satzungen treten zu diesem Zeitpunkt damit außer Kraft.  
 

 
 


